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DVB Bank SE 
Sitz: Frankfurt am Main 
Wertpapierkennnummer: 804 550 
ISIN: DE0008045501

Wir laden unsere Aktionäre zur Ordentlichen 
Hauptversammlung am Donnerstag, den 9. Juni 2011, 
um 10.00 Uhr in den Hermann Josef Abs Saal, 
Junghofstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, ein.

Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juni 2011
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Tagesordnung

1	� Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach 
HGB) und des Lageberichts der DVB Bank SE zum  
31. Dezember 2010 mit dem im Lagebericht enthaltenen 
erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben 
nach § 289 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des  
Aufsichtsrats 
 
�Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) 
und des zusammengefassten Lageberichts der Gesell­
schaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2010 mit 
dem im Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht 
des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB 
sowie dem Bericht des Aufsichtsrats 

 
2	� Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz­

gewinns für das Geschäftsjahr 2010 

 

3	 �Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 

 
4	� Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 

 
5	� Beschlussfassung zum Gesetz über die Offenlegung  

der Vorstandsvergütungen 

 
6	� Beschlussfassung über eine Satzungsänderung 

 
7	� Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss­

prüfers für das Geschäftsjahr 2011 
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3Vorschläge zur Beschlussfassung

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss 
zu fassen:

Der Bilanzgewinn der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2010 
beträgt 27.880.422,00 €. Dieser Bilanzgewinn wird in Höhe 
von 27.880.422,00 € zur Ausschüttung einer Dividende von 0,60 € 
je dividendenberechtigter Stückaktie verwendet. Soweit die 
Gesellschaft am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien hält, 
wird der aus dem Bilanzgewinn auf eigene Aktien entfallende 
Betrag den Gewinnrücklagen zugeführt. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) 
und des Lageberichts der DVB Bank SE zum 31. Dezember 2010 
mit dem im Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht 
des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB sowie 
dem Bericht des Aufsichtsrats

Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) und 
des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und 
des Konzerns für das Geschäftsjahr 2010 mit dem im Lage­
bericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu 
den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des 
Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres
abschluss gemäß § 172 AktG am 9. März 2011 gebilligt und den 
Jahresabschluss damit festgestellt. Den vom Vorstand aufge-
stellten Konzernabschluss hat der Aufsichtsrat am 28. März 2011 
gebilligt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungs-
punkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen. 

Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet unter http://
www.dvbbank.com/de/investor_relations/publications/financial_
reports/index.html zum Download zur Verfügung. Sie werden 
den Aktionären auf Anfrage unverzüglich kostenfrei zugesandt. 
Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Ver-
fügung stehen. 
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Vorschläge zur Beschlussfassung

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:

Beschlussfassung zum Gesetz über die Offenlegung der 
Vorstandsvergütungen

Das HGB sieht die individualisierte Offenlegung der Vorstands-
vergütung und Vergütungsbestandteile im Jahres- und im Konzern-
abschluss vor. Nach den §§ 286 Abs. 5 HGB, 314 Abs. 2 Satz 2 HGB 
kann die individuelle Offenlegung der Vorstandsvergütung unter-
bleiben, wenn die Hauptversammlung dies mit qualifizierter 
Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundkapitals beschließt.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hatte am 30. Juni 2006 
von dieser Möglichkeit für fünf Jahre Gebrauch gemacht.

Vorstand und Aufsichtsrat sind nach wie vor der Ansicht, dass 
eine Veröffentlichung der Individualbezüge der Vorstandsmit-
glieder unverhältnismäßig stark in die geschützte Privatsphäre 
der betroffenen Personen eingreift. Von einer Offenlegung der 
individuellen Vorstandvergütung soll aus Gründen der Vertraulich-
keit innerhalb des Vorstandsgremiums, gegenüber dem Wett
bewerb und gegenüber anderen Außenstehenden abgesehen 
werden. Dies steht außerdem in Übereinstimmung mit der Praxis 
innerhalb der DZ BANK Gruppe.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu 
beschließen:

Im Jahres- und Konzernabschluss kann die Offenlegung der in  
§ 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB und § 314 Abs. 1 Nr. 6 
Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB verlangten Angaben zur Vorstands-
vergütung (erfolgsunabhängige wie erfolgsabhängige Kompo-
nenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung;  
für den Fall der Tätigkeitsbeendigung zugesagte Leistungen;  
von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Vorstandsmitglied 
zugesagte oder im Geschäftsjahr gewährte Leistungen; Angaben 
zu bestimmten Bezügen, soweit im Jahres- oder Konzernabschluss 
für den Vorstand insgesamt angegeben) für einen Zeitraum 
von fünf Jahren unterbleiben. Dieser Beschluss gilt für das am 
1. Januar 2011 begonnene Geschäftsjahr und die weiteren  
vier folgenden Geschäftsjahre, also einschließlich des zum  
31. Dezember 2015 endenden Geschäftsjahres. 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über eine Satzungsänderung

§ 18 der Satzung bestimmt Geschäfte, die nur mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen. Bislang sah  
§ 18 lit. a) der Satzung für den Erwerb und die Veräußerung von 
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen und Unternehmens-
teilen einen Schwellenwert von 250.000,00 € vor. Dieser soll 
auf 1.000.000,00 € angehoben werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu 
beschließen:

§ 18 lit. a) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„a)	� Erwerb und Veräußerung von Unternehmen, Unternehmens-
beteiligungen und Unternehmensteilen (ausgenommen 
Finanzbeteiligungen), wenn im Einzelfall der Erwerbs- oder 
Veräußerungspreis 1.000.000,00 € übersteigt;“

Zu Punkt 7 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Stuttgart, wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und 
des Konzernabschlusses der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 
2011 bestellt.

Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Stuttgart, wird zudem zum Abschlussprüfer für die etwaige 
prüferische Durchsicht eines verkürzten Abschlusses und  
Zwischenlageberichts (§ 37 w Abs. 5, § 37 y Nr. 2 WpHG) zum 
30. Juni 2011 und der Konzernzwischenabschlüsse (§ 340 i Abs. 4 
HGB), die vor der Ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 
2012 aufgestellt werden, bestellt.
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5Weitere Informationen zur Hauptversammlung

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär 
nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht 
hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtig-
keit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren 
Nachweis zu verlangen. Wird der Nachweis nicht oder nicht in 
gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär 
zurückweisen.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Zahl der Stimmrechte bestimmen sich ausschließlich nach 
dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit 
dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit 
des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder 
teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweis-
stichtag ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung und  
die Zahl der Stimmrechte ausschließlich der Anteilsbesitz des 
Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen 
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswir-
kungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang 
des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe 
von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach 
Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien an 
der Hauptversammlung nur teilnahme- und stimmberechtigt, 
soweit sie sich von dem bisherigen Aktionär bevollmächtigen 
oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweis-
stichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des 
Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens zum 
Ablauf des 2. Juni 2011 (24.00 Uhr) unter der folgenden Adresse 
zugehen:

DVB Bank SE
c/o DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, 
Frankfurt am Main
c/o dwpbank 
Abt. WDHHV
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
Telefax: (069) 50 99 11 10
E-Mail: Hauptversammlung@dwpbank.de

Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises 
des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter dieser Adresse 
werden den Aktionären Eintrittskarten für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung zugesandt. 

1	� Unterlagen; Hinweis auf die  
Internetseite der Gesellschaft 

Über die Internetseite http://www.dvbbank.com/de/investor_
relations/general_meeting/index.html sind ab der Einberufung 
neben den zugänglich zu machenden Unterlagen der Inhalt der 
Einberufung, ein Formular für die Erteilung einer Stimmrechts-
vollmacht und weitere Informationen im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung zugänglich, darunter Erläuterungen zu den 
Aktionärsrechten nach den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 
131 Abs. 1 AktG und gegebenenfalls zugänglich zu machende 
Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung, Anträge und Wahl-
vorschläge von Aktionären. Unter dieser Internetadresse werden 
nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse 
veröffentlicht.

2	� Angabe der Gesamtzahl der Aktien und  
Stimmrechte nach § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im elekt-
ronischen Bundesanzeiger sind insgesamt 46.467.370 auf den 
Inhaber lautende Stückaktien mit insgesamt 46.467.370 Stimm-
rechten ausgegeben. 

Von der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien werden zum 
Zeitpunkt der Einberufung 311.159 Stück von der DVB Bank SE 
selbst gehalten (eigene Aktien). Die eigenen Aktien gewähren, 
solange sie von der DVB Bank SE gehalten werden, keine 
Stimmrechte. Die Anzahl der in der Hauptversammlung stimm-
berechtigten Aktien beträgt demnach zum Zeitpunkt der Einbe-
rufung 46.156.211 Stück.

3	� Voraussetzungen für die Teilnahme an der  
Hauptversammlung und die Ausübung des  
Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach  
§ 123 Abs. 3 Satz 3 AktG und dessen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nach § 23 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung ange-
meldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz nachgewiesen 
haben. 

Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch eine in Textform  
(§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte 
Bescheinigung des depotführenden Instituts zu erbringen und hat 
sich auf den Beginn des 19. Mai 2011 (0.00 Uhr – sogenannter 
Nachweisstichtag) zu beziehen. 
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Weitere Informationen zur Hauptversammlung

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, 
wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die 
Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der 
Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorge-
nannten Übermittlungswegen unmittelbar der Gesellschaft 
gegenüber erklärt werden. Der Nachweis einer in bzw. während 
der Hauptversammlung erteilten Bevollmächtigung kann dadurch 
geführt werden, dass der Aktionär den Nachweis (zum Beispiel 
das Original der Vollmacht) an der Ausgangskontrolle vorlegt.

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder 
deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft 
auf dem Postweg, so muss diese aus organisatorischen Gründen 
der Gesellschaft bis Mittwoch, 8. Juni 2011 (Tag des Postein-
gangs), zugehen. Eine Übermittlung an die Gesellschaft per Fax 
oder E-Mail ist auch am Tag der Hauptversammlung noch möglich.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, werden 
gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, 
welches die Gesellschaft hierfür bereitstellt. Es wird den ord-
nungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit der Eintritts-
karte zugesandt und kann unter der oben genannten Adresse  
für die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung pos-
talisch, per Fax oder per E-Mail angefordert werden. Darüber 
hinaus kann ein Vollmachtsformular auch auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.dvbbank.com/de/investor_
relations/general_meeting/index.html heruntergeladen werden.

Wir bieten unseren Aktionären auch in diesem Jahr an, von der 
Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 
bereits vor der Hauptversammlung zur Ausübung ihres Stimm-
rechts zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht 
erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Haupt-
versammlung, auf der sich ein Formular befindet, dass zur 
Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und zur Erteilung 
von Weisungen verwendet werden kann. Um den rechtzeitigen 
Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung 
möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen. Soweit von 
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt 
werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung 
des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die 
Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen. 

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an  
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind 
in der Eintrittskarte, welche die Aktionäre zugesandt bekommen, 
enthalten. Entsprechende Informationen sind auch im Internet 
unter http://www.dvbbank.com/de/investor_relations/general_
meeting/index.html einsehbar.

4	� Verfahren für die Stimmabgabe  
durch einen Bevollmächtigten

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte 
in der Hauptversammlung durch Bevollmächtigte, zum Beispiel 
durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, von der 
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder einen Dritten 
ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind eine fristgerechte 
Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des 
Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforder-
lich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform. 
Das Erfordernis der Textform gilt nicht, wenn ein Kreditinstitut, 
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere diesen nach § 135 
Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellte Person oder Institution 
bevollmächtigt werden soll. Wir weisen darauf hin, dass in diesen 
Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen 
möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, 
weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten 
müssen. Bitte stimmen Sie sich daher in diesen Fällen mit dem 
zu Bevollmächtigenden über eine mögliche Form der Vollmacht ab.

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten 
oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. 

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch 
geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptver-
sammlung den Nachweis (zum Beispiel die Vollmacht im Origi-
nal oder in Kopie) an der Einlasskontrolle vorlegt. Der Nachweis 
einer erteilten Bevollmächtigung kann auch per Post an die 
Adresse

DVB Bank SE
z. Hd. Investor Relations,
Frau Elisabeth Winter
Platz der Republik 6 
60325 Frankfurt am Main 

oder per Telefax (069 97 50 4850) übermittelt werden. Als 
elektronischen Übermittlungsweg bietet die Gesellschaft an, 
den Nachweis der Bevollmächtigung per E-Mail an 
dvbbank-HV2011@computershare.de zu übersenden.
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Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; bei 
Wahlvorschlägen bedarf es keiner Begründung. Gegenanträge 
zur Tagesordnung und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die 
folgende Adresse zu richten: 

DVB Bank SE
z. Hd. Investor Relations,
Frau Elisabeth Winter
Platz der Republik 6 
60325 Frankfurt am Main 
Telefax: (069) 97 50 – 48 50
HV2011@dvbbank.com 

Bis spätestens zum Ablauf des 25. Mai 2011 (24.00 Uhr) unter 
der vorgenannten Adresse bei der Gesellschaft zugegangene 
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden unter den weiteren 
Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG einschließlich des Namens 
des Aktionärs und im Falle von Gegenanträgen der Begründung 
des Antrags unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter http://www.dvbbank.com/de/
investor_relations/general_meeting/index.html zugänglich 
gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden 
ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

c)	Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärs-
vertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 
Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die 
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich 
mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

d)	�Weitergehende Erläuterungen zu den 
Aktionärsrechten

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden 
sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter http:// 
www.dvbbank.com/de/investor_relations/general_meeting/
index.html.

Frankfurt am Main, im März 2011
DVB Bank SE

Der Vorstand

5	� Angaben zu den Rechten der Aktionäre  
nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1,  
§ 127 und § 131 Abs. 1 AktG

a)	�Erweiterung der Tagesordnung nach  
§ 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 
500.000,00 € (das entspricht 195.583 Aktien) erreichen, können 
gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem 
neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben 
gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 in Verbindung mit § 142 Abs. 2 
Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten 
Inhaber der Aktien sind. Maßgeblicher Zeitpunkt für das Erreichen 
dieser Mindestdauer ist der Zugang des Verlangens auf Ergänzung 
der Tagesordnung bei der Gesellschaft.

Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand zu 
richten und muss ihm bis spätestens zum Ablauf des 9. Mai 2011 
(24.00 Uhr) zugehen. Die Aktionäre werden gebeten, für ein ent-
sprechendes Verlangen die folgende Adresse zu nutzen:

DVB Bank SE
Vorstand 
z. Hd. Investor Relations,
Frau Elisabeth Winter
Platz der Republik 6 
60325 Frankfurt am Main 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – 
soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht 
wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektro-
nischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien 
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass  
sie die Informationen in der gesamten Europäischen Union ver-
breiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse http:// 
www.dvbbank.com/de/investor_relations/general_meeting/
index.html bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

b)	�Anträge und Wahlvorschläge nach  
§ 126 Abs. 1, § 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand 
und Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten stellen 
sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers machen. 
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Wegbeschreibung

Anfahrtswege zur Ordentlichen Hauptversammlung der 
DVB Bank SE im Hermann Josef Abs Saal, Junghofstraße 11, 
60311 Frankfurt am Main. 

 
1	� Aus Richtung West/Nordwest: 
	� Von der A 66 (Autobahnkreuz Wiesbaden) über Nordwest- 

kreuz Frankfurt (auf A 66 bleiben) bis Abfahrt Frankfurt-
Miquelallee. Weiter über Miquelallee/Zeppelinallee bis 
Kreuzung Bockenheimer Landstraße, links abbiegen. Gerade- 
aus Richtung City. Vor der Kreuzung an der Alten Oper linke 
Rechtsabbiegerspur benutzen. Taunusanlage gleich wieder 
links in Junghofstraße einbiegen. Dann geradeaus über die 
nächste Kreuzung. 

 
2	� Aus Richtung Ost/Südost: 
	� A3 bis Ausfahrt Frankfurt Süd, dann Richtung City, über  

Kennedyallee/Hans-Thoma-Straße bis Schweizer Straße. 
Links abbiegen, über Untermainbrücke auf Neue Mainzer 
Straße bis Kreuzung Junghofstraße. Dort rechts. 

 

3	� Aus Richtung Süd/Südwest:
	� Entweder A 5 bis Frankfurter Kreuz, dann A 3 Richtung  

Frankfurt-Süd/Offenbacher Kreuz und weiter wie unter 2. 
beschrieben. Oder A 5 bis Westkreuz Frankfurt, dann A 648 
Richtung Frankfurt/Messe. Von Theodor-Heuss-Allee kommend 
(vorbei am Messegelände) auf Friedrich-Ebert-Anlage bis 
Platz der Republik. Links abbiegen auf Mainzer Landstraße. 
Weiter bis Taunusanlage, dort rechts einbiegen in Junghof-
straße. 

 
4	� Wenn Sie bereits in der Nähe sind: 
	� Sollten Sie mit dem Auto anreisen, empfehlen wir Ihnen die 

Parkhäuser: Junghofstraße, Kaiserplatz, Alte Oper, Haupt
wache, Kornmarkt oder Börse (Börsenstraße). 

 
5	� Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
	� Von der S-Bahn-Haltestelle „Taunusanlage“ sowie den 

U-Bahn-Stationen „Alte Oper“ und „Hauptwache“ zu Fuß  
in ca. 10 Minuten erreichbar. 
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